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1. Impfung durch Betriebsarzt: Arbeitgeber haftet nicht für 
Schäden 

Lässt sich ein Arbeitnehmer bei einem Betriebsarzt impfen, muss dieser über die 
möglichen Risiken aufklären. Ein Verstoß kann nicht dem Arbeitgeber zugerechnet 
werden. 
Hintergrund 
Die Klägerin war von Mai 2011 bis Mai 2012 bei dem Arbeitgeber beschäftigt und ließ 
sich von einer Betriebsärztin gegen Grippe impfen. Nach dem Vertrag zwischen der 
Ärztin und dem Arbeitgeber hatte der Arbeitgeber ihr die Aufgabe eines Betriebsarztes 
übertragen. Sie übernahm diese Aufgabe als freiberuflich tätige Betriebsärztin. 
Die Kosten der Grippeschutzimpfung trug der Arbeitgeber. Nach der am 8.11.2011 
durchgeführten Impfung behauptete die Klägerin, dass sie einen Impfschaden erlitten 
hatte. Sie war der Ansicht, dass der Arbeitgeber für den Impfschaden haftet, da sie vor 
der Impfung nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden war. Denn wäre sie ordnungsge-
mäß aufgeklärt worden, hätte sie die angebotene Grippeschutzimpfung nicht durchfüh-
ren lassen. 
Die Klägerin fordert deshalb die Zahlung eines Schmerzensgeldes und den Ersatz aller 
materiellen und immateriellen Schäden, die ihr aus der Influenza-Impfung noch entste-
hen werden. 
Entscheidung 
Nachdem die Vorinstanzen die Klage bereits abgewiesen hatten, hatte auch die Revision 
der Klägerin beim Bundesarbeitsgericht keinen Erfolg. Die Richter entschieden, dass der 
Arbeitgeber der Klägerin nicht für den von dieser behaupteten Impfschaden haftet, da 
er keine Pflichten gegenüber der Beschäftigten verletzt hat. Denn zwischen der Klägerin 
und dem Arbeitgeber war kein Behandlungsvertrag zustande gekommen, aus dem der 
Arbeitgeber zur Aufklärung verpflichtet gewesen wäre. 
Der Arbeitgeber war auch nicht aufgrund des zwischen ihm und der Angestellten 
bestehenden Arbeitsverhältnisses verpflichtet, die Klägerin über mögliche Risiken der 
Impfung aufzuklären. Darüber hinaus musste sich der Arbeitgeber auch einen etwaigen 
Verstoß der Ärztin gegen die Aufklärungspflicht nicht zurechnen lassen. 

 
2. Künstliche Befruchtung: Auch gleichgeschlechtliche Partner 

dürfen die Kosten steuerlich absetzen 
Lässt sich eine empfängnisunfähige Frau mit Spendersamen künstlich befruchten, darf 
sie die Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen steuermindernd ansetzen. 
Das gilt auch dann, wenn die Frau in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt. 
Hintergrund 
Die Klägerin lebte in 2011 in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, die zu diesem 
Zeitpunkt aber noch nicht eingetragen war. Da sie wegen einer primären Sterilität ohne 
medizinischen Eingriff nicht schwanger werden konnte, ließ sie in einer Klinik in Däne-
mark eine In-vitro-Fertilisation (IVF) unter Verwendung von Spendersamen durchfüh-

ren. Die Klinik unterlag der Kontrolle der dänischen Gesundheitsbehörden. Aufgrund der 
Behandlung entstanden der Klägerin Kosten von rund 8.500 EUR (Medikamente, Durch-
führung der IVF, Fahrt- und Übernachtungskosten). 
Das Finanzamt erkannte die Kosten jedoch nicht an, denn die Maßnahme war nicht 
entsprechend den Richtlinien der ärztlichen Berufsordnungen vorgenommen worden. 
Das Finanzgericht wies die Klage ab und argumentierte, dass die Kinderlosigkeit der 
Klägerin nicht unmittelbare Folge ihrer Unfruchtbarkeit gewesen, sondern zugleich 
dadurch begründet war, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebte. 
Eine Zeugung eines Kindes auf natürlichem Wege war deshalb ausgeschlossen. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof hob dieses Urteil auf und gab der Klägerin in vollem Umfang Recht. 
In ständiger Rechtsprechung geht der Bundesfinanzhof davon aus, dass Krankheitskos-
ten aus tatsächlichen Gründen zwangsläufig erwachsen. Die Empfängnisunfähigkeit 
einer Frau ist eine Krankheit. Dementsprechend erkennt der Bundesfinanzhof Aufwen-
dungen für eine künstliche Befruchtung als Behandlung bei Sterilität an. Voraussetzung 
ist, dass diese in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Berufsordnungen der Ärzte 
vorgenommen wird und die Behandlung mit der innerstaatlichen Rechtsordnung im 
Einklang steht. Die Behandlung darf also nicht gegen das Embryonenschutzgesetz 
verstoßen und muss den Richtlinien der Berufsordnungen der Ärzte entsprechen. 
Im Fall der Klägerin handelt es sich bei den Aufwendungen der künstlichen Befruchtung 
um Krankheitskosten, die als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden dürfen. 
Unerheblich war, dass die IVF mit heterologem Samen (Spendersamen) durchgeführt 
wurde. 
Der Bundesfinanzhof sieht keinen Widerspruch zu den Richtlinien der ärztlichen Berufs-
ordnungen. Nach verschiedenen von den Landesärztekammern auf der Grundlage der 
Musterrichtlinie der Bundesärztekammer zur Durchführung der assistierten Reprodukti-
on erlassenen Landes-Richtlinien ist eine heterologe Insemination bei Frauen, die in 
einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, nicht explizit ausgeschlossen. Da es 
bei Behandlungen, die im Ausland durchgeführt werden, ausreichend ist, wenn die 
Behandlung zumindest in einem Bundesland hätte vorgenommen werden können, ist es 
im Streitfall auch unschädlich, dass A sich der Behandlung in Dänemark unterzogen hat. 

 
3. Sind Leistungen von Laborärzten umsatzsteuerfrei? 
Sind medizinische Analysen eines Laborarztes von der Umsatzsteuer befreit, obwohl 
kein Vertrauensverhältnis zum Patienten besteht? Diese Frage legte der Bundesfi-
nanzhof jetzt dem Europäischen Gerichtshof zur Klärung vor. 
Hintergrund 
Ein Facharzt für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik führte in den Jahren 
2009 bis 2012 ausschließlich Umsätze an ein Laborunternehmen aus. Dieses erbrachte 
Laborleistungen an niedergelassene Ärzte, Rehakliniken, Gesundheitsämter und Kran-
kenhäuser. Der Laborarzt leistete monatlich vergütete medizinische Analysen, die der 
vorbeugenden Beobachtung und Untersuchung von Patienten im Rahmen konkreter 
Behandlungsverhältnisse dienten. 
Anders als der Arzt, der davon ausging, dass seine Umsätze gegenüber dem Laborunter-
nehmen als Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin umsatzsteuerfrei sind, 
behandelte das Finanzamt seine Umsätze als steuerpflichtig. Denn die Leistungen 
beruhten nicht auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu den Patienten. 
Das Finanzgericht gab dem Arzt recht und entschied, dass begünstigte ärztliche Leistun-
gen für Heilbehandlungen kein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient voraus-
setzen. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof folgt der Entscheidung des Finanzgerichts und vertritt die Auffas-
sung, dass die von einem Laborarzt durchgeführten medizinischen Analysen, die außer-
halb der Praxisräume des sie anordnenden Arztes durchgeführt werden, Heilbehandlun-
gen im Bereich der Humanmedizin sind. Damit erfüllen die Leistungen eines Laborarztes 
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die Voraussetzungen der Steuerbefreiung. Denn medizinische Analysen ermöglichen die 
vorbeugende Untersuchung der Patienten und dienen damit dem mit der Steuerbefrei-
ung verfolgten Zweck der Senkung der ärztlichen Kosten. 
Fraglich ist jedoch, ob dieser Einschätzung europarechtliche Regelungen entgegenste-
hen. Dem Europäischen Gerichtshof wird deshalb die Frage zur Klärung vorgelegt, unter 
welchen Voraussetzungen Laborleistungen steuerbefreit sind. 
Außerdem stellt sich die Frage, ob ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient vorausgesetzt wird. Denn das in früheren Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs behandelte Merkmal "im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses zwischen 
Patient und Behandelndem" findet sich in neueren Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs nicht mehr. Der Bundesfinanzhof vertritt die Auffassung, dass das Beste-
hen eines Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient keine zwingende Voraus-
setzung für die Steuerbefreiung einer Tätigkeit im Rahmen einer Heilbehandlung ist. Ein 
solches Vertrauensverhältnis bildet lediglich einen typischen Anwendungsfall der 
Befreiungsvorschrift. 
 
4. Heimkosten: Haushaltsersparnis ist für jeden Ehegatten anzu-

setzen 
Wird ein Ehepaar in einem Alten- und Pflegeheim untergebracht und die bisherige 
Wohnung aufgelöst, muss von den als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähigen 
Heimkosten die Haushaltsersparnis abgezogen werden – und zwar für jeden Ehegat-
ten. 
Hintergrund 
Die Eheleute waren im Streitjahr 2013 seit Mai wegen Krankheit und Pflegebedürftigkeit 
in einem Alten- und Pflegeheim in einem Doppelzimmer mit Vorraum und Dusche/WC 
untergebracht. Der Haushalt der Eheleute wurde am 4.7. aufgelöst. Für die Unterbrin-
gung, Verpflegung und Pflegeleistungen entstanden den Eheleuten Kosten von rund 
28.000 EUR. Diese minderten sie um eine anteilige Haushaltsersparnis und machten den 
Restbetrag als außergewöhnliche Belastung geltend. Die Haushaltsersparnis setzten sie 
für 5 Monate (August bis Dezember) mit 5/12 des Unterhaltshöchstbetrags an. Das 
Finanzamt war dagegen der Auffassung, dass die Heimkosten um eine Haushaltserspar-
nis für beide Eheleute gekürzt werden muss. Außerdem berechnete es die Haushaltser-
sparnis taggenau. 
Das Finanzgericht wies die Klage der Eheleute ab. Denn seiner Ansicht nach ist ein 
zweifacher Abzug der Haushaltsersparnis geboten, da die ersparten Verpflegungs- und 
Unterbringungskosten bei gemeinsam in einem Heim untergebrachten Ehegatten höher 
sind als bei einer Einzelperson. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des Ehepaars zurück. Krankheitskosten kommen 
nur insoweit als außergewöhnliche Belastung in Betracht, als sie zusätzlich erwachsen. 
Deshalb ist es gerechtfertigt, Aufwendungen für die krankheitsbedingte Unterbringung 
in einem Heim um eine Haushaltsersparnis zu kürzen, die den ersparten Verpflegungs- 
und Unterbringungskosten entspricht. Die Haushaltsersparnis schätzen Rechtsprechung 
und Verwaltung entsprechend dem Unterhaltshöchstbetrag. 
Sind beide Ehegatten krankheitsbedingt untergebracht, ist für jeden Ehegatten eine 
Haushaltsersparnis anzusetzen. Denn sie sind beide durch den Heimaufenthalt und die 
Aufgabe des gemeinsamen Haushalts um dessen Fixkosten (Miete bzw. Zinsaufwendun-
gen, Grundgebühr für Strom und Wasser, Reinigungsaufwand und Verpflegungskosten) 
entlastet. Bei Kürzung um nur eine Haushaltsersparnis würde eine ungerechtfertigte 
Doppelbegünstigung eintreten, da diese Aufwendungen für jeden Ehegatten bereits 
durch den Grundfreibetrag steuerfrei gestellt sind. 
 
5. Muss unter der Rechnungsanschrift eine wirtschaftliche Tätig-

keit ausgeübt werden? 
An der Anschrift, die der leistende Unternehmer in seinen Rechnungen angibt, muss 
er keine wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Für den Vorsteuerabzug genügt damit 
auch ein Briefkastensitz. 
Hintergrund 
In dem einen Fall ging es um einen Kfz-Händler, der für von einer GmbH erworbene 
Fahrzeuge, die innergemeinschaftlich weitergeliefert wurden, den Vorsteuerabzug 
geltend gemacht hatte. Das Finanzamt versagte u. a. den Vorsteuerabzug aus den 
Rechnungen der GmbH, weil diese unter der angegebenen Rechnungsanschrift keinen 
Sitz gehabt hatte. Unter der betreffenden Anschrift war die GmbH lediglich postalisch 
erreichbar gewesen. Geschäftliche Aktivitäten der GmbH hatten dort nicht stattgefun-
den. 
In dem anderen Fall ging es ebenfalls um einen Kfz-Händler, der von einem Verkäufer 
Fahrzeuge gekauft hatte. Der Verkäufer stellte dem Kläger Rechnungen unter einer 
Adresse aus, bei der er jedoch kein Autohaus unterhielt. Denn die Autos vertrieb er 
ausschließlich im Onlinehandel. Das Finanzamt hatte dem Kläger den Vorsteuerabzug 
aus den Fahrzeugkäufen verweigert, weil die in den Rechnungen ausgewiesene An-
schrift des leistenden Unternehmers tatsächlich nicht bestanden hatte und nur als 
Briefkastenadresse diente, an der die Post abgeholt wurde. Dort war sonst nichts 
vorhanden, was auf ein Unternehmen hindeutete. 
Der Bundesfinanzhof wollte vom Europäischen Gerichtshof u. a. wissen, ob der Steuer-
pflichtige eine Anschrift auf der Rechnung angeben muss, unter der er seine wirtschaft-
lichen Tätigkeiten entfaltet. Sollte der Europäische Gerichtshof dies verneinen, fragte 
der Bundesfinanzhof, ob für die Angabe der Anschrift eine Briefkastenadresse ausreicht 
und welche Anschrift von einem Steuerpflichtigen, der ein Unternehmen (z. B. des 
Internethandels) betreibt, das über kein Geschäftslokal verfügt, in der Rechnung anzu-
geben ist. 
Darüber hinaus wollte der Bundesfinanzhof wissen, ob der Vorsteuerabzug gewährt 
werden kann, wenn der leistende Unternehmer in der von ihm über die Leistung 

ausgestellten Rechnung eine Anschrift angibt, unter der er zwar postalisch zu erreichen 
ist, wo er jedoch keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 
Entscheidung 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass in Rechnungen zwar der vollständige 
Name und die vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen und des Erwerbers oder 
Dienstleistungsempfängers genannt werden muss. Aus der entsprechenden Regelung 
kann aber nicht geschlossen werden, dass hiermit zwingend der Ort der wirtschaftlichen 
Tätigkeit des leistenden Unternehmers gemeint ist. Erlaubt ist damit jede Art von 
Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, soweit die Person unter dieser 
Anschrift erreichbar ist. 
Der Besitz einer Rechnung mit den gesetzlich vorgesehenen Angaben stellt lediglich eine 
formelle Bedingung für das Recht auf Vorsteuerabzug dar. Sind die materiellen Anforde-
rungen erfüllt, ist der Vorsteuerabzug zu gewähren, selbst wenn der Unternehmer 
bestimmten formellen Bedingungen nicht gerecht wird. 
Somit ist es für die Ausübung des Vorsteuerabzugs durch den Leistungsempfänger nicht 
erforderlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der 
Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. 
 
6. Beihilfe muss nicht für ein nicht verschreibungspflichtiges 

Medikament zahlen 
Grundsätzlich wird für Medikamente, die nicht verschreibungspflichtig sind, keine 
Beihilfe gezahlt. Nur ausnahmeweise sieht die Beihilfeverordnung eine Kostenüber-
nahme vor. Das Bundesverwaltungsgericht sah in einem aktuellen Fall für diesen 
grundsätzlichen Leistungsausschluss keinen Grund zur Beanstandung. 
Hintergrund 
Die Klägerin ist beihilfeberechtigte Beamtin und erhält grundsätzlich für 50 % ihrer 
krankheitsbedingten Aufwendungen Beihilfe. Im April 2013 erwarb sie ein ihr ärztlich 
verordnetes Nasen- und Rachenspray. Die von ihr hierfür beantragte Beihilfe wurde 
unter Hinweis auf den in der Bundesbeihilfeverordnung geregelten grundsätzlichen 
Leistungsausschluss für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel abgelehnt. Ein 
Ausnahmetatbestand war hier nicht gegeben. 
Vor dem Verwaltungsgericht hatte die Klägerin noch recht bekommen. Der Verwal-
tungsgerichtshof änderte jedoch im Berufungsverfahren das erstinstanzliche Urteil und 
wies die Klage ab. 
Entscheidung 
Vor dem Bundesverwaltungsgericht hatte die Klägerin letztlich auch keinen Erfolg. Die 
obersten Verwaltungsrichter entschieden, dass der grundsätzliche Ausschluss der 
Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel 
wirksam war. Insbesondere stand er mit der Fürsorgepflicht des Dienstherrn in Einklang. 
Mit der Beihilfeverordnung wurden ausreichende Vorkehrungen getroffen, dass dem 
Beamten grundsätzlich keine Aufwendungen verbleiben, die seine finanziellen Möglich-
keiten erheblich übersteigen. 
Zwar hat der Verordnungsgeber bestimmte Fallgruppen von dem Leistungsausschluss 
ausgenommen. Gleichzeitig hat er aber auch geregelt, dass Aufwendungen für ärztlich 
verordnete nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel als beihilfefähig anzuerkennen 
sind, wenn sie eine an den jährlichen Einnahmen des Beamten und den Kosten für das 
einzelne Medikament ausgerichtete Grenze überschreiten. 
Darüber hinaus können Aufwendungen übernommen werden, wenn im Einzelfall die 
Ablehnung der Beihilfe eine besondere Härte darstellt. 
 
7. Genehmigung der Krankenkasse gilt nach Fristablauf als erteilt 
Leistungsanträge von Versicherten müssen von den gesetzlichen Krankenkassen 
innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen bearbeitet werden. Lassen sie nämlich 
diese Fristen verstreichen, gelten die Anträge als genehmigt. 
Hintergrund 
Die Klägerinnen hatten unabhängig voneinander bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse 
beantragt, dass diese die Kosten für eine Operation zur Hautstraffung übernimmt. Beide 
Klägerinnen hatten zuvor stark abgenommen. 
In beiden Fällen entschied die beklagte Versicherung nicht zeitgerecht und verweigerte 
später die Leistung. 
Entscheidung 
Zu Unrecht, entschied das Bundessozialgericht und verurteilte die Krankenkassen zur 
Zahlung der beantragten Leistung. 
Bei einem Antrag auf Leistung muss die gesetzliche Krankenversicherung grundsätzlich 
zügig entscheiden, spätestens jedoch bis zum Ablauf von 3 Wochen nach Eingang des 
Antrags. 
Hält sich die Krankenversicherung nicht an diese Fristen, gilt die Leistung nach Ablauf 
der Frist als genehmigt. Damit ist die Krankenkasse zur Erstattung der entstandenen 
Kosten verpflichtet, wenn sich die Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine 
erforderliche Leistung selbst beschafft. Die Rücknahme der fingierten Genehmigung ist 
nicht möglich. 
 
8. Gibt es nach einem Betriebsübergang einen Anspruch auf 

Wiedereinstellung nach Kündigung? 
Nur Arbeitnehmern, die zum Zeitpunkt der Kündigung unter dem Schutz des Kündi-
gungsschutzgesetzes stehen, steht ein Wiedereinstellungsanspruch zu. Auch nach 
einem Betriebsübergang ist ein solcher Anspruch in einem Kleinbetrieb meist ausge-
schlossen. 
Hintergrund 
Der Arbeitnehmer war als Apothekenangestellter tätig. Ihm wurde bereits im November 
betriebsbedingt wegen Stilllegung des Betriebs zum 30.6.2014 gekündigt. Dagegen ging 
der Mitarbeiter zunächst nicht vor. Da sich kurz vor der tatsächlichen Stilllegung doch 



 
 
noch ein Käufer fand, führte die Apotheke den Betrieb in kleinerem Umfang über den 
30.6.2014 hinaus fort. Am 1.9.2014 übernahm die neue Betriebsinhaberin auf der 
Grundlage eines Kaufvertrags vom 15.7.2014 die Apotheke einschließlich des Warenla-
gers. Sie hatte sich zur Übernahme und Weiterbeschäftigung von 3 Arbeitnehmern 
verpflichtet. Der Arbeitnehmer begehrte die Wiedereinstellung durch die Betriebsnach-
folgerin. 
Entscheidung 
Die Klage des Arbeitnehmers hatte keinen Erfolg. 
Zum Zeitpunkt der Kündigungen waren in der Apotheke regelmäßig nicht mehr als 10 
Arbeitnehmer beschäftigt, von denen zuletzt neben dem Kläger nur 4 Arbeitnehmer 
bereits vor dem 1.1.2004 in einem Arbeitsverhältnis standen. Es handelte sich also um 
einen Kleinbetrieb. Deshalb hatte der Arbeitnehmer keinen Kündigungsschutz aufgrund 
des Kündigungsschutzgesetzes. 
Ein Wiedereinstellungsanspruch kann nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts aber 
grundsätzlich nur Arbeitnehmern zustehen, die zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündi-
gung einen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz genießen. 
Dass sich ehemalige und neue Betriebsinhaber – so die Behauptung des Klägers – 
bereits vor Ablauf der Kündigungsfrist über die wesentlichen Konditionen der Apothe-
kenübernahme geeinigt hätten, ließen die obersten Arbeitsrichter nicht gelten. 
 
9. Verzug bei Entgeltzahlung: Arbeitgebern droht pauschaler 

Schadensersatz 
Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Entgelt verspätet aus, wird ein pauscha-
ler Schadensersatz von 40 EUR fällig. 
Hintergrund 
Nach einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2014 hat der Gläubiger einer Entgeltforde-
rung bei Verzug des Schuldners neben dem Ersatz des durch den Verzug entstehenden 
konkreten Schadens zusätzlich Anspruch auf die Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 
EUR. 
Ob diese Regelung für ein Arbeitsverhältnis anzuwenden ist, wird kritisch gesehen. Denn 
die Pauschale ist auf den Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten 
der Rechtsverfolgung begründet ist. Im Arbeitsrecht gilt aber die Besonderheit, dass es 
in Urteilsverfahren erster Instanz keinen Anspruch auf Erstattung der außergerichtlichen 
Rechtsverfolgungskosten gibt und es damit auch keinen Anspruch auf die 40-EUR-
Pauschale gibt. 
Entscheidung 
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg entschied, dass es sich bei der 40-EUR-
Pauschale um eine Erweiterung der gesetzlichen Regelungen zum Verzugszins handelt 
und damit auch auf Arbeitsentgeltansprüche gezahlt werden muss. 
Gerade wegen des Zwecks der gesetzlichen Regelung sahen die Richter keinen Anlass 
für eine Ausnahme der Pauschale im Arbeitsrecht. Die Erhöhung des Drucks auf den 
Schuldner, seine Zahlungen pünktlich und vollständig zu erbringen, spricht für eine 
Anwendbarkeit im Arbeitsverhältnis. Auch auf Arbeitgeber, die den Lohn unpünktlich 
oder unvollständig bezahlen, soll durch die Pauschale ein höherer Druck aufgebaut 
werden. 
Zahlt also der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter den Arbeitslohn verspätet oder unvoll-
ständig, kann der Arbeitnehmer einen pauschalen Schadensersatz von 40 EUR geltend 
machen. Die Pauschale ist für jeden Monat neu zu zahlen. 
 
10. Ein Arbeitsunfall kann auch beim Sonntagsspaziergang passie-

ren 
Kann ein Verkehrsunfall beim Sonntagsspaziergang als Arbeitsunfall anerkannt wer-
den? Ja, sagt zumindest das Sozialgericht Düsseldorf, und bejahte damit einen An-
spruch aus der gesetzlichen Unfallkasse. 
Hintergrund 
Der Kläger befand sich in einer stationären Rehabilitation. Bei einem sonntäglichen 
Spaziergang wurde er beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs von einem Pkw 
erfasst und verletzt. Der Kläger war der Auffassung, dass es sich dabei um einen Ar-
beitsunfall handelte und er damit einen Anspruch aus der gesetzlichen Unfallkasse hat. 
Ein Ziel der Rehabilitation war es, sein Gewicht zu reduzieren. Seiner Verpflichtung zur 
aktiven Mitarbeit bei der Gewichtsreduzierung war er mit dem Spaziergang nachge-
kommen. Deshalb ist der Unfall beim Spaziergang als Arbeitsunfall anzuerkennen. 
Die Berufsgenossenschaft erkannte den Vorfall dagegen nicht als Versicherungsfall an 
und lehnte es ab, Entschädigungsleistungen zu erbringen. Denn bei dem Spaziergang 
handelte es sich um eine sog. eigenwirtschaftliche und damit nicht versicherte Tätigkeit. 
Der Spaziergang war nicht ärztlich verordnet gewesen. 
Entscheidung 
Die Klage des Spaziergängers hatte Erfolg. Die Richter des Sozialgerichts Düsseldorf 
folgten seinen Argumenten. Insbesondere bestand ein innerer Zusammenhang mit der 
Rehabilitationsmaßnahme. Dafür ist ausreichend, wenn der Versicherte von seinem 
Standpunkt aus der Auffassung sein durfte, dass die Tätigkeit geeignet war, der statio-
nären Behandlung zu dienen. Auch muss diese Tätigkeit objektiv kurgerecht sein. Beide 
Voraussetzungen waren bei dem Spaziergang gegeben. Das Gericht sah es nicht als 
schädlich an, dass der Spaziergang an einem therapiefreien Sonntag stattgefunden 
hatte. 


